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A Allgemeines 

 
Die Überbauungsordnung Nr. 15 «Denkmal» bezweckt  
• die Realisierung einer Wohnüberbauung unter Berücksichtigung der ex-

ponierten Lage unterhalb des Denkmals, 
• die harmonische Gestaltung der neu gebildeten Ortsränder, 
• die Sicherung einer attraktiven und naturnahen Umgebungs- und Aussen-

raumgestaltung, 
• die Sicherung der bestehenden Hecke am nördlichen Rand sowie die 

Festlegung von Ersatzmassnahmen  
• die Sicherung einer zweckmässigen Erschliessung der Überbauung, inkl. 

hinsichtlich einer allfälligen Siedlungserweiterung in Richtung Westen im 
Falle einer zukünftigen Einzonung der Parzelle Gbbl. Nr. 380. 

 
Der Wirkungsbereich der Überbauungsordnung ist im Überbauungsplan mit 
einem Perimeter gekennzeichnet. 

 
Soweit die Überbauungsordnung nicht anderes bestimmt, gelten die Vor-
schriften der baurechtlichen Grundordnung der Gemeinde Neuenegg. 

 
1 Verbindliche Bestandteile der Überbauungsordnung sind: 

• Überbauungsplan 1:500 
• Überbauungsvorschriften inkl. Auszug Richtprojekt in Anhang 1  

(massgebende Inhalte gemäss Art. 6, resp. 13 und 16 UeV) 

2 Unterlagen mit orientierendem Inhalt sind: 
• Erläuterungsbericht 

 
1 Im Überbauungsplan werden verbindlich geregelt: 

• Wirkungsbereich der Überbauungsordnung Nr. 15 «Denkmal» 
• Baubereiche A, B und C 
• Baubereich unterirdische Bauten 
• gemeinschaftlicher Aussenraum 
• bestehende Hecken 
• Bereich grössere Spielfläche 
• Hauptzufahrt MIV 
• Bereich Zu- und Wegfahrt Einstellhalle 
• Erschliessungsbereich 
• Containerstandort 
• Wendebereich 

2 Mit hinweisendem Charakter werden im Überbauungsplan dargestellt:  
• Bestehende Bauten und Parzellen 
• Projizierte Fassadenlinien der Gebäude gemäss Richtprojekt (Stand 

20. April 2022) 

Zweck 

Wirkungsbereich 

Stellung zur 
Grundordnung 

Bestandteile 

Inhalt des 
Überbauungsplans 
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• Heckenabstand 8.0m gemäss ZPP-Bestimmungen 
• Bestehende Hecken ausserhalb Wirkungsbereich 

 
1 Das Richtprojekt vom 20.04.2022 in Anhang 1 der Überbauungsvor-

schriften dient der Veranschaulichung der Überbauungsidee und der ge-
wünschten gestalterischen Qualität der Bebauung und der Aussenräume 
(Bau- und Aussenraumgestaltung). 

2 Bezüglich der Bau- und Aussenraumgestaltung sind die konzeptionellen 
Inhalte des Richtprojekts eine massgebende Grundlage für die Beurtei-
lung der Qualität der Bauvorhaben durch die Baubewilligungsbehörde 
(vgl. Art. 13 Abs. 3 und Art. 16 Abs. 3 UeV). 

B Nutzung und Bebauung 

 
Die Überbauungsordnung dient der Realisierung einer Wohnüberbauung. Zu-
lässig sind Nutzungen im Sinne der Wohnzonen W (Wohnen, stilles Gewerbe, 
Dienstleistungen). 

 
1 Die im Überbauungsplan festgelegten Baubereiche A, B und C entspre-

chen dem bebaubaren Gebiet für oberirdische Gebäude. Sie gehen den 
allgemeinen Abstandsvorschriften und den Baulinien vor1.  

2 Die Erschliessung gemäss dem im Überbauungsplan überlagernd festge-
legten Erschliessungsbereich nach Art. 22 UeV ist sicherzustellen. 

 
1 Es gilt eine GFZo2 von minimal 0.60 und maximal 0.70. 

2 Für die Baubereiche A bis C gelten folgende baupolizeilichen Masse:  
• Anzahl Vollgeschosse: max. 2 Vollgeschosse plus Attika 
• Innerhalb der jeweiligen Baubereiche richtet sich die maximale Ge-

bäudelänge und –breite nach den Bestimmungen der Wohnzone W2. 
• Es gilt eine Fassadenhöhe von max. 10.0 m. 3 

 
1 In Abweichung von Art. 9 Abs. 2 (Anzahl Vollgeschosse) sowie basierend 

auf einem qualifizierten Verfahren und insbesondere auf der Beurteilung 
einer guten Gesamtwirkung durch ein unabhängiges Fachgremium (z. B. 
Fachjury des Studienauftrags) sind max. 3 Vollgeschosse zulässig. Attika-
geschosse sind ausgeschlossen. 

 
1 Art. 96c BauG 
2  Geschossflächenziffer oberirdisch; zur GFZo werden sämtliche Vollgeschosse sowie  

die Dach- und Attikageschosse angerechnet.  
3  exkl. Mehrhöhe bei Bauten am Hang gemäss Art. 5 Abs. 8 Baureglement 

Richtprojekt 

Art der Nutzung  

Baubereiche A, B, C 

Mass der Nutzung 

Vollgeschosse 
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2 Im Falle von drei Vollgeschossen, muss das oberste Vollgeschoss bei 
mind. einer Längsfassade gegenüber dem darunter liegenden Geschoss 
um 2,5 m zurückversetzt sein. Es kann auf dieser Längsfassade auf max. 
25 % der Gebäudelänge bündig auf die Fassadenlinie des darunter lie-
genden Geschosses gestellt werden. 

 
1 Untergeschosse, Unterniveaubauten und unterirdische Bauten inkl. der 

unterirdische Einstellhalle nach Art. 23 UeV sind nach den Bestimmun-
gen des Baureglements innerhalb des Baubereichs unterirdische Bauten 
zulässig. 

2 Der Baubereich geht den allgemeinen Abstandsvorschriften und den Bau-
linien vor4. Der Zusammenbau an der Grenze ist vorbehältlich der nach-
barrechtlichen Zustimmung zulässig. 

 
Ausserhalb der Baubereiche nach Art. 8 UeV sind folgende Bauten, Anlagen 
und Einrichtungen zulässig. Hiervon ausgenommen sind Bauten und Anla-
gen im Bereich des Heckenabstandes gemäss Art. 19 und im Bereich grös-
sere Spielfläche nach Art. 20 UeV.  
a) Offene Terrassen und Balkone, auch mit Seitenwänden sowie Vordächer 

etc. dürfen höchstens 2.5 m über die Begrenzung der Baubereiche hin-
ausragen. Der zulässige Anteil am jeweilig zugehörigen Fassadenab-
schnitt beträgt maximal 50%. 

b) Kleinbauten nach den Bestimmungen des Baureglements 
c) Anlagen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der Umgebungsge-

staltung: wie bspw. für Spiel und Aufenthalt, gedeckte Unterstände und 
Abstellplätzen für Fahrräder und Motorfahrräder, Hauszugänge (Treppen, 
Rampen etc.), Einfriedungen, der Wärmeversorgung, der Untergeschosse 
(z.B. Zugänge, Lüftungs- oder Lichtschächte) und im Zusammenhang mit 
der Entwässerung. Diese Anlagen und Einrichtungen sind auch innerhalb 
des Strassenabstands zulässig, sofern die verkehrstechnischen Anforde-
rungen und insb. Sichtweiten nachgewiesen werden. 

d) Fusswegverbindung nach Art. 25 UeV 

C Baugestaltung 

 
1 Die Gesamtanlage ist als bauliche und architektonische Einheit zu gestal-

ten. Gebäude sind im Ganzen und in ihren Einzelheiten so zu gestalten, 
dass sie sich zusammen mit ihren Aussenräumen überzeugend in das 
Ortsbild einfügen. Verlangt ist eine Bebauung von hoher städtebaulicher 
Qualität und guter Einbindung ins bestehende Quartier, welche sowohl 

 
4 Art. 96c BauG 

Baubereich unter- 
irdische Bauten, Un-
tergeschosse und 
Unterniveaubauten 

Bauten und Anlagen 
ausserhalb Bauberei-
che 

Baugestaltung 
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der topographischen Lage als auch der Lage am Siedlungsrand gerecht 
wird. 

2 Die Fassaden- und Dachgestaltung sowie die Materialwahl und Farbge-
bung sind aufeinander abzustimmen.  

3 Für die Beurteilung der Baugestaltung (Volumetrie, Situierung, Strukturie-
rung, Staffelung in Höhe und Situation sowie der Innenhöfe) ist das Richt-
projekt im Anhang massgebend. 

4 Zur Beurteilung der Qualität der Bauvorhaben und Aussenraumgestal-
tung und hinsichtlich der Prüfung der Vorgaben nach Absatz 3, kann im 
Rahmen des Baubewilligungsverfahrens erneut die Fachjury des Studien-
auftrags beigezogen werden. 

 
Die Struktur, Materialisierung und Farbgebung der Fassaden ist in der Ge-
samtwirkung einheitlich zu gestalten. 

 
1 Auf Hauptgebäuden sind ausschliesslich Flachdächer und flachgeneigte 

Dächer (Neigung max. 6°) zulässig. 

2 Technisch bedingte Dachaufbauten und Solaranlagen dürfen den höchs-
ten Punkt der Dachkonstruktion um max. 1.5 m überragen. 

3 Nicht begehbare und nicht mit Solaranlagen belegte Dachflächen der 
Hauptgebäude sind extensiv zu begrünen. Solaranlagen sind soweit tech-
nisch machbar in Kombination mit einer Begrünung auszugestalten. 

D Aussenraum 

 
1 Mit der Bepflanzung und Umgebungsgestaltung sind attraktive Aussen-

räume zu schaffen. Bei der Bepflanzung sind standortangepasste Baum-
arten, Sträucher und Gehölze zu verwenden. 

2 Mit dem Baugesuch ist ein Umgebungsgestaltungsplan nach Art. 14  
Abs. 1 Lit. d) BewD einzureichen.  

3 Für die Beurteilung der Umgebungsgestaltung (konzeptionelle Aussagen 
zu Bepflanzung, Strukturierung, Form, Belags- und Grünflächen, etc.) ist 
das Richtprojekt im Anhang massgebend. 

4 Die Umgebungsgestaltung ist zusammen mit den Gebäuden des entspre-
chenden Baubereichs bzw. unmittelbar im Anschluss an deren Fertigstel-
lung zu realisieren. 

 

Fassadengestaltung 

Dachgestaltung 

Umgebungs- 
gestaltung 
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1 Der im Überbauungsplan festgelegte gemeinschaftliche Aussenraum ist 

auf die Gestaltung der Bauten und Anlagen innerhalb der Baubereiche 
abzustimmen. 

2 Der gemeinschaftliche Aussenraum dient den Bewohnenden als Aufent-
haltsbereich und ist als gemeinschaftlich nutzbare Fläche zu gestalten. 
Für die Begrünung ist eine genügende Erdüberdeckung der unterirdi-
schen Bauten und Anlagen zu gewährleisten. Die Bodenversiegelung ist 
auf das zwingend notwendige Minimum zu beschränken. 

3 Innerhalb des gemeinschaftlichen Aussenraums sind Bauten und Anla-
gen nach Art. 12 UeV sowie die Erstellung einer Fusswegverbindung nach 
Art. 25 UeV zulässig.  

 
1 Pro Baubereich nach Art. 8 UeV sind mindestens 20 Prozent der jeweili-

gen im Überbauungsplan festgelegten Baubereiche von einer Bebauung 
freizuhalten und im Sinne eines Innenhofs auszugestalten. Die erweiterte 
Funktion als arealinterne Erschliessung ist sicherzustellen. 

2 Die Innenhöfe dienen als gemeinschaftliche Aufenthalts- und Spielflä-
chen und der arealinternen Erschliessung nach Art. 22 UeV. Mit Aus-
nahme von Bauten und Anlagen nach Art. 12 UeV sind in den Innenhöfen 
keine Hochbauten zulässig. 

3 Die Innenhöfe sind in zentraler Lage des jeweiligen Baubereichs vorzuse-
hen. 

4 Pro Innenhof ist je ein optisch und räumlich wirksamer Einzelbaum zu 
pflanzen. Entsprechende Baugruben sind mittels Aussparung unter Ter-
rain sicherzustellen. Die Bäume sind im Umgebungsgestaltungsplan ge-
mäss Art. 16 UeV nachzuweisen. 

 
1 Die im Überbauungsplan bezeichneten, bestehenden Hecken (inkl. Kraut-

saum) sind gemäss übergeordneter Gesetzgebung zu erhalten und zu 
pflegen. 

2 Eine Unterschreitung der Bauabstände gegenüber den Hecken (8 m ab 
nördlicher Parzellengrenze) ist nur zulässig, wenn innerhalb des Wir-
kungsbereichs der Überbauungsordnung geeignete Ersatzmassnahmen 
getroffen werden. Als Ersatz für die Unterschreitung des Bauabstandes 
gegenüber den Hecken müssen mindestens 50% der effektiv bean-
spruchten Flächen (Fussabdruck der Gebäude innerhalb Bauabstand; so-
wie befestigte Aussenräume wie Sitzplätze etc.) mit geeigneten, ökolo-
gisch gleichwertigen Ersatzmassnahmen kompensiert werden. 

3 Als geeignete Ersatzmassnahmen gelten neue Hecken und Kleinstruktu-
ren oder auch die qualitative Aufwertung der Überbauung, z.B. mit Nistge-
legenheiten für Vögel und Fledermäuse. Sie sind vornehmlich in dem im 
Überbauungsplan bezeichneten Aussenraum gemäss Art. 17 UeV 

Gemeinschaftlicher 
Aussenraum 

Innenhöfe 

Bestehende Hecken 
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vorzusehen. Die Ersatzmassnahmen bedürfen der Zustimmung des ANF 
(LANAT) und sind im Umgebungsgestaltungsplan gemäss Art. 16 UeV 
quantitativ und qualitativ nachzuweisen. 

4 Die nicht durch Hochbauten und befestigte Aussenräume genutzten Flä-
chen der Baubereiche innerhalb des Bauabstands zur Hecke sind exten-
siv zu bewirtschaften und sachgerecht zu pflegen.  

 
1 Der im Überbauungsplan festgelegte Bereich ist für eine grössere Spiel-

fläche nach Art. 46 BauV vorbehalten. Die Mindestfläche von 600 m2 ist 
im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens nachzuweisen. 

2 Nicht im Sinne einer grösseren Spielfäche genutzte Flächen sind als ge-
meinschaftlicher Aussenraum nach Art. 17 UeV auszugestalten.  

E Erschliessung 

 
1 Die Lage der Hauptzufahrt für den motorisierten Verkehr ist im Überbau-

ungsplan festgelegt.  

2 Der Bereich der Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle ist im Überbauungs-
plan festgelegt. 

 
1 Der im Überbauungsplan festgelegte Erschliessungsbereich dient der 

arealinternen Erschliessung und als Notzufahrt sowie der Erstellung von 
Kreuzungsbuchten und oberirdischen Parkplätzen nach Art. 23 UeV. 

2 Innerhalb des Erschliessungsbereichs ist eine arealinterne Strasse mit  
einem Querschnitt von min. 3.0 m und max. 4.0 m Breite zu erstellen. 

3 Im Innenhof von Baubereich A ist ein Wendebereich für 10 m lange Fahr-
zeuge sicherzustellen und im Baubewilligungsverfahren nachzuweisen.  

4 Eine langfristige oberirdische Erweiterung der Erschliessungsstrasse in 
Richtung Westen zur benachbarten Parzelle Gbbl. Nr. 380 ist für den Fall 
einer zukünftigen Einzonung zu gewährleisten und ein Weg-/Durchfahrts-
recht mittels Dienstbarkeit zu regeln.  

 
1 Die Parkierung ist in einer unterirdischen Einstellhalle innerhalb des Bau-

bereichs unterirdische Bauten nach Art. 11 UeV anzuorden. Deren Fahr-
bahn hat eine Mindestbreite von 7.0 m aufzuweisen. 

2 Eine langfristige unterirdische Erweiterung der Einstellhalle in Richtung 
Westen zur benachbarten Parzelle Gbbl. Nr. 380 ist für den Fall einer zu-
künftigen Einzonung zu gewährleisten. Ein Weg-/Durchfahrtsrecht für 
Gbbl. Nr. 380 ist mittels Dienstbarkeit zu regeln. 

Bereich grössere 
Spielfläche 

Zufahrten 

Erschliessungs- 
bereich 

Parkierung 
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3 Die Erstellung einer geringen Anzahl oberirdischer Parkplätze ist aus-
schliesslich innerhalb des Baubereichs C nach Art. 8 UeV zulässig.  

 
Die oberirdischen Gebäudezugänge haben grundsätzlich vom Innenhof des 
jeweiligen Baubereichs zu erfolgen. 

 
Zwischen den Baubereichen im Bereich des gemeinschaftlichen Aussen-
raums kann eine arealinterne Fusswegverbindung erstellt werden (vgl. Art 
17 Abs. 3 UeV).  

F Weitere Bestimmungen 

 
Die Entsorgungsstellen für Abfälle sind in genügender Anzahl an dem im 
Überbauungsplan festgelegten Standort zu erstellen.  

 
1 In dem im Überbauungsplan festgelegten Wendebereich sind Wendema-

növer für die Fahrzeuge der kommunalen Ver- und Entsorgung bis 10 m 
Länge sicherzustellen. Die Nutzung des Bereichs der Zu- und Wegfahrt 
zur Einstellhalle ist zulässig. 

 
1 Die Überbauung ist mittels bestehender Werkleitungen im Bereich der 

Parzellen Gbbl. Nr. 2419 und Gbbl. Nr. 2411/787 zu erschliessen. 

2 Hinsichtlich einer langfristigen Siedlungserweiterung im Bereich von Par-
zelle Gbbl. Nr. 380 ist die Durchleitung der Werkleitungen durch den Wir-
kungsbereich der Überbauungsordnung für den Fall einer zukünftigen 
Einzonung sicherzustellen. Die Leitungsführung, Zugänglichkeit und Un-
terhalt sowie die notwendigen Kapazitäten sind mittels Dienstbarkeit zu 
regeln. 

 
Im gesamten Wirkungsbereich der Überbauungsordnung gilt die Lärm-Emp-
findlichkeitsstufe II gemäss Art. 43 LSV. 

 

 
Privatrechtliche und zur Umsetzung der Überbauungsordnung relevante As-
pekte sind im Rahmen von Infrastruktur- und/oder Dienstbarkeitsverträgen 
zu regeln. 

 
Die Überbauungsordnung tritt am Tag nach der Publikation der Genehmi-
gung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung in Kraft. 

Gebäudezugänge 

Fussgänger- 
verbindung 

Containerstandort 

Wendebereich 

Werkleitungen 

Lärmschutz 

Vereinbarungen 

Inkrafttreten 
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Anhang 

Anhang 1! Richtprojekt 

Atelier 5 Architekten und Planer AG, Bern und  
HänggiBasler Landschaftsarchitektur GmbH; Stand: 20.04.2022/01.05.2024 

Situationsplan, Grundrisse, Schnitte, Fassadenansichten, Umgebungsplan etc. 
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